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 Anlage 1  
 
 
 
 
 
 

 
 

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
 

13. Änderung des Flächennutzungsplanes 
"Bänninger-Gelände" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger Öffentlicher Belange gem. § 4 
(2) BauGB (Frist bis 11.05.2012) eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen 
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Der Vorentwurf der Flächennutzungsplan-Änderung wurde aufgrund der 
Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie des Planungs- und 
Ansiedlungsfortschritts zum "Bänninger-Gelände" weiterentwickelt. Für den 
Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes resultiert daraus eine 
geringfügige Verschiebung in der Darstellung der Abgrenzung der 
"Sonderbaufläche – Handel –" (insgesamt 5,6 ha) im nordöstlichen Plangebiet.   
Auf der Grundlage dieses Entwurfes wurde die Offenlage im Zeitraum 
10.04.2012 bis 11.05.2012 durchgeführt.  
Mit der Überarbeitung des Vorentwurfs, der Änderung des Nutzungszieles von 
"Lebensmittelmarkt" zu "Heimwerker-, Bau- und Gartenmarkt" sowie der 
inzwischen vorliegenden Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 ist 
gegenüber dem vorangegangenen Verfahrensschritt eine wesentliche 
Klarstellung der bisher noch offenen Fragen zur Vereinbarkeit und 
Verträglichkeit des Vorhabens mit der Situation des Einzelhandels in der 
Universitätsstadt Gießen erfolgt.  
 
 
Die Stellungnahmen aus dem Beteiligungsschritt gem. § 3 (1) bzw. § 4 (1) 
BauGB sind damit großenteils nicht mehr als Anregung oder formulierte 
Bedenken zu dem aktuellen Planentwurf zutreffend.   
 
 
Ergebnis der Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB und der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger Öffentlicher Belange: 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen/Bedenken 

1. Eisenbahn-Bundesamt (12.04.2012)   
2. DB Mobility Networks Logistics (21.05.2012) 
3. Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (11.04.2012) 
4. Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (09.05.2012) 
5. Magistrat der Stadt Pohlheim (04.05.2012) 
6. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.04.2012)   
7. Regierungspräsidium Gießen (10.05.2012)  
8. Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (09.05.2012) 
9. Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel – Mitte-Süd e.V. 

(10.05.2012) 
 

 

 
Stellungnahmen mit Anregungen/Bedenken von Privatpersonen/Firmen 

1. ROW Immobilien GmbH & Co KG  
(Rechtsanwälte Handschumacher Krug Merbecks, 09113 Chemnitz) 
(11.05.2012) 

2. Bau-Heimwerker- und Gartenmarkt Gießen Süd GmbH & Co KG  
(Rechtsanwälte, Handschumacher Krug Merbecks, 09113 Chemnitz) 
(11.05.2011) 

3. Lokale Agenda 21 „Stadt mit Flair“ (11.05.2012) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

1. Arbeitsgemeinschaft Giessener Frauenverbände (19.04.2012) 
2. Deutsche Telekom (09.05.2012) 
3. e.on Mitte, Dillenburg (12.04.2012) 
4. Ericsson Services GmbH (03.05.2012) 
5. Hessen Mobil (ehem. Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten) 

(11.05.2012) 
6. Kreisausschuss des LK Gießen, Untere Wasserbehörde (26.04.2012) 
7. Magistrat der Stadt Wetzlar (19.04.2012) 
8. Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) (15.05.2012) 
9. PLEdoc GmbH (12.04.2012) 
10. PLEdoc GmbH (E.ON Engeneering GmbH) (21.04.2012) 
11. Polizeipräsidium Mittelhessen (02.05.2012) 
12. Rhein-Main-Verkehrsverbund – RMV (27.04.2012) 
13. Stadtwerke Gießen AG  -Nahverkehr- (20.04.2012) 
14. Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme (10.04.2012) 
15. TenneT TSO GmbH (10.04.2012) 
16. Universitätsstadt Gießen, Abt. Brandschutz -37- (11.05.2012) 
17. Universitätsstadt Gießen, Abt. Wirtschaftsförderung -III/1- (09.05.2012) 
18. Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt -23- (11.04.2012) 
19. Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt -40- (02.04.2012) 
20. Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt -66- (15.05.2012) 
21. Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt -62- (27.04.2012) 
22. Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) (11.04.2012 

 
 
Stellungnahmen im Beteiligungsschritt § 3 (1) und § 4 (1) BauGB, keine erneute 
Stellungnahme in der Beteiligung § 3 (2) bzw. § 4 (2) BauGB 
 

1. Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (03.05.2011) 
2. Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (25.03.2011) 
3. Magistrat der Stadt Linden (29.04.2011) 
4. Verdi (14.04.2011) 
5. Friedl Czap (04.04.2011) 
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1.  Eisenbahn-Bundesamt (12.04.2012):   
Sämtliche Einflüsse auf Eisenbahnanlagen oder den Eisenbahnbetrieb müssen 
ausgeschlossen werden. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
Die Anlagen liegen außerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Änderung 

  
2.  DB Mobility Networks Logistics (21.05.2012):   
Sämtliche Einflüsse auf Eisenbahnanlagen oder den Eisenbahnbetrieb müssen 
ausgeschlossen werden 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
Die Anlagen liegen außerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Änderung 

  
3.  Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (11.04.201 2):  

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Kopie der Stellungnahme an das Regierungspräsidium Gießen im Rahmen der 
Abweichung vom Regionalplan 2010. 
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Die Bedenken gegenüber der Errichtung eines Baumarktes können nach der 
Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 und den daran gebundenen 
Maßgaben zurückgewiesen werden. Die Maßgaben werden im Bebauungsplan 
GI 04/27 "Bänninger Gelände" umgesetzt. 
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4.  Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg ( 09.05.2012):  
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente für den 
"Fachmarkt Bürobedarf" bzw. zu speziellen Kundengruppen ("Großabnehmer") 
sind nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung.  
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen werden 
im Bebauungsplan bzw. im Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente für den 
"Sportfachhandel" bzw. zu der speziellen Wettbewerbssituation des 
Fahrradhandels im Stadtgebiet können nicht Gegenstand der vorbereitenden 
Bauleitplanung sein.  
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen und die 
Berücksichtigung benachbarter Standorte bei der Festsetzung zu 
Verkaufsflächen werden im Bebauungsplan bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente für den "Bau- 
und Heimwerkermarkt" bzw. zu den Randsortimenten sind nicht Gegenstand der 
vorbereitenden Bauleitplanung.  
Auf der Grundlage der gutachtlichen Empfehlungen ist eine standortverträgliche, 
wirtschaftlich realisierbare Zusammenstellung und Bemessung des 
Sortimentsumfangs erfolgt. Die als Maßgaben in der 
Abweichweichungsentscheidung des Regierungspräsidiums Gießen formulierten 
Zulassungsvoraussetzungen werden im Bebauungsplan bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
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5.  Magistrat der Stadt Pohlheim (04.05.2012):   
Die Stellungnahme vom 04.05.2011 wird erneut vorgelegt: 
Bedenken wegen fehlender frühzeitiger interkommunaler Abstimmung, keine 
Anpassung an den Regionalplan 2010 gegeben, Kaufkraftverlagerungen zu 
Lasten der Nachbarkommunen, fehlende Alternativenprüfung, zusätzliche 
Verkehrsbelastung befürchtet. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Mit dem im Verfahren vorgelegten Entwurf sind die Bedenken aus dem Jahr 
2011 ausgeräumt: 
- die befürchteten Auswirkungen und Kaufkraftverlagerungen sind gutachtlich 

nicht bestätigt, für das Projekt sind andere Warensortimente (Baumarkt) 
vorgesehen, 

- die Abweichung vom Regionalplan 2010 ist zugelassen,  
- zusätzliche Verkehrsbelastungen werden vermindert (aktualisiertes 

Verkehrsgutachten) 
Die differenzierte Abwägung entsprechend der erforderlichen Festsetzungen 
erfolgt in der verbindlichen Bauleitplanung.  

  
6.  Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumd ienst (18.04.2012):    
Hinweis auf Kampfmittelverdacht im Boden, Merkblatt  Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
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7.  Regierungspräsidium Gießen, Obere Landesplanung sbehörde  
(10.05.2012): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente für den 
"Fachmarkt Bürobedarf" bzw. zu speziellen Kundengruppen ("Großabnehmer") 
sind nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung.  
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen werden 
im Bebauungsplan bzw. im Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
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Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente für den 
"Sportfachhandel" bzw. zu der speziellen Wettbewerbssituation des 
Fahrradhandels im Stadtgebiet können nicht Gegenstand der vorbereitenden 
Bauleitplanung sein.  
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen und die 
Berücksichtigung benachbarter Standorte bei der Festsetzung zu 
Verkaufsflächen werden im Bebauungsplan bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
 

Zu den weiteren vom Regierungspräsidium zu vertretenden Belange (u.a. 
Wasserwirtschaft, Naturschutz) werden keine für das weitere Verfahren 
relevanten Anregungen oder Bedenken vorgetragen.  

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
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8.  Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Na tur (09.05.2012):   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Anregung wird nicht gefolgt: 
Mit der baulichen Umsetzung des Projektes werden die Aufschüttungen 
großenteils abgetragen und überbaut; die Hinweise auf die frühere Nutzung des 
Geländes sind in der Begründung und im Umweltbericht enthalten.  
 
Zu 2. 
Der Anregung wird gefolgt 
Klarstellung (redaktionelle Änderung). 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.1 bis 3..5  
Den Anregungen wird gefolgt , 
Klarstellung (redaktionelle Änderung). 
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9.  Unternehmerverband Hessischer Einzelhandel – Mi tte-Süd e.V. 
(10.05.2012): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
 
In der Bauleitplanung ist auf der Grundlage der gutachtlichen Empfehlungen 
eine standortverträgliche, wirtschaftlich realisierbare Zusammenstellung und 
Bemessung des Sortimentsumfangs erfolgt.  
Danach werden die Auswirkungen sowohl auf periphere Lagen wie auch auf die 
Innenstadt in einem vertretbaren Rahmen bleiben. 
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen werden 
im Bebauungsplan bzw. im Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
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Stellungnahmen von Privatpersonen/Firmen  
  
ROW Immobilien GmbH & Co KG   
(Rechtsanwälte Handschumacher Krug Merbecks, 09113 Chemnitz) 
(11.05.2012) 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
Im direkten Zusammenhang der Abweichungszulassung (Regionalplan 2010) 
erfolgte ebenfalls die Zulassung der Abweichung von Landesentwicklungsplan 
(LEP) Hessen 2000. Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung ist den 
Zielen der Raumordnung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Die städtebauliche und räumliche Verträglichkeit sind durch die 
Abweichungszulassung und die dazu formulierten Maßgaben hergestellt 
(Zulassungsvoraussetzungen). Im Bebauungsplan bzw. im 
Begenehmigungsverfahren erfolgt die Umsetzung dieser Maßgaben. 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Während der zeitgleichen Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan GI 
04/27 "Bänninger Gelände" und die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in 
diesem Bereich waren die Gutachten ausgelegt (Auswirkungsanalyse zur 
Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen auf dem Bänninger Gelände). Ebenso 
waren sie in den Internetseiten zum Bebauungsplanentwurf eingestellt. 
 
Die Auslegung der Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 durch 
das Regierungspräsidium Gießen ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. Sie hätte 
zudem jederzeit eingesehen werden können. 
 
 
Im Übrigen entspricht die durchgeführte Offenlegung den in § 3 Abs. 2 BauGB 
formulierten Anforderungen.  
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Bau-Heimwerker- und Gartenmarkt Gießen Süd GmbH & C o KG  
(Rechtsanwälte, Handschumacher Krug Merbecks, 09113 Chemnitz) 
(11.05.2011) 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen 
 
Im direkten Zusammenhang der Abweichungszulassung (Regionalplan 2010) 
erfolgte ebenfalls die Zulassung der Abweichung von Landesentwicklungsplan 
(LEP) Hessen 2000. Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung ist den 
Zielen der Raumordnung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
Die städtebauliche und räumliche Verträglichkeit sind durch die 
Abweichungszulassung und die dazu formulierten Maßgaben hergestellt 
(Zulassungsvoraussetzungen). Im Bebauungsplan bzw. im 
Begenehmigungsverfahren erfolgt die Umsetzung dieser Maßgaben. 
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Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Während der zeitgleichen Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan GI 
04/27 "Bänninger Gelände" und die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in 
diesem Bereich waren die Gutachten ausgelegt (Auswirkungsanalyse zur 
Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen auf dem Bänninger Gelände). Ebenso 
waren sie in den Internetseiten zum Bebauungsplanentwurf eingestellt. 
 
Die Auslegung der Zulassung der Abweichung vom Regionalplan 2010 durch 
das Regierungspräsidium Gießen ist ebenfalls nicht vorgeschrieben. Sie hätte 
zudem jederzeit eingesehen werden können. 
 
Im Übrigen entspricht die durchgeführte Offenlegung den in § 3 Abs. 2 BauGB 
formulierten Anforderungen.  
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Lokale Agenda 21 „Stadt mit Flair“ (11.05.2012)   

 

Den Anregungen wird nicht gefolgt 
 
Die Wiedernutzung und Ansiedlung von Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben 
auf dem "Bänninger-Gelände“ liegt sowohl im städtischen als auch im 
öffentlichen Interesse.   
 
 
Die gutachtlichen Empfehlungen für eine städtebaulich sinnvolle und mit der  
Einzelhandelssituation im Stadtgebiet und der Umgebung verträglichen 
Einzelhandelsnutzung ("Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines BAUHAUS 
Bau- und Heimwerkermarktes in Gießen Bänninger-Gelände“ der GMA vom 
August 2011) sind bei der Planaufstellung eingeflossen.  
 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar (§ 5 Abs. 1 BauGB).  
Differenzierte Aussagen zu Art und Umfang spezieller Sortimente im 
Einzelhandel bzw. zu der speziellen Wettbewerbssituation im Stadtgebiet sind 
nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung. Im Bebauungsplan 
werden sowohl diese als auch die städtebaulich gestalterischen Aspekte in den 
Festsetzungen differenziert aufgegriffen.    
Die als Maßgaben in der Abweichweichungsentscheidung des 
Regierungspräsidiums Gießen formulierten Zulassungsvoraussetzungen und die 
Berücksichtigung benachbarter Standorte bei der Festsetzung zu 
Verkaufsflächen werden im Bebauungsplan bzw. im 
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt. 
 
 

  
  

 


